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Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. HAUPT, Dr. 
PARTIK-PABLE haben am 16.11.1993 unter der Nummer 5622/J an 
mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 
Millionen-Veruntreuung in Spittal an der Drau ger~chtet, die 
folgenden Wortlaut hat: 

"1. Weshalb werden im Fall der Millionen-veruntreuung in 
Spittal an der Drau Erhebungen ausschießlich im 

Familienkreis durchgeführt, obwohl noch nicht einmal das 
Ausmaß des Schadens festgestellt und etwaige Mittäter 
erhoben werden konnte? 

2. Wann ist damit zu rechnen, daß die Schadens summe fest
stehen wird? 

3. Warum wurde hinsichtlich der aus dem Haus 
entfernten Gegenstände der witwe keine 
AUflistung übergeben? 

des Täters 
vollständige 

4. Wann wird der Witwe des Kassenleiters eine entsprechende 
Liste übergeben werden? 

5. Ist eine solche Vorgangsweise bei Hausdurchsuchungen 
üblich? Wenn ja, wie sehen Sie die Situtation der 
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EigentUmer, die praktisch damit die Beweislast dafUr zu 
tragen haben, welche Gegenstände die Sicherheitsbehörden 
schon abtransportiert haben? Werden sie eine Änderung 
dieser unerfreulichen Praxis einleiten?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1; 

Nach den mir vorliegenden Informationen haben sich die Er
hebungen nicht ausschießlieh auf den Familienkreis be
schränkt. vielmehr wurde in Zusammenarbeit mit gerichtlich 
bestellten Sachverständigen die gesamte Gebarung der Arnts
kasse UberprUft, wobei auch einern von der Verdächtigen ge
gebenen Hinweis nachgegangen wurde. 

Zu Frage 2: 

Die Schadenssumme konnte bereits festgestellt werden. 

Zu Frage 3 und 4: 

Über die im Haus des Täters durchgefUhrte Hausdurchsuchung 
wurde ein Protokoll aufgenommen, das eine Liste der sicher
gestellten Gegenstände enthält. 
Dieses Protokoll wurde von allen Anwesenden Gerichts
zeugen, Eltern der Witwe des Täters etc. unterfertigt. 
Als Nachweis Uber die DurchfUhrung der Hausdurchsuchung und 
der Sicherstellung wurde den Eltern der Witwe eine Ausferti
gung des Hausdurchsuchungs-Protokolls ausgehändigt. Das 
Protokoll und die sichergestellten Wertgegenstände wurden 
gemeinsam mit einer Lichtbildbeilage dem Landesgericht 
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Klagenfurt vorgelegt. Ob von dort Unterlagen an die sich in 
U-Haft befindliche Witwe weitergeleitet wurden, entzieht 
sich meiner Kenntnis. 
Das Untersuchungsgericht wurde über diese Anfrage in Kennt~ 
nis gesetzt. 

Zu Frage 5; 

Entfällt im Hinblick auf die Beantwortung der Fragen 3 und 
4. 
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